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Ich stimme Chemikus und Valerianus unbedingt zu. In jedem Fall muss der Lehrerrat sich mal
diese ominöse Verfügung zeigen lassen. Wenn es so eine Verfügung nämlich gibt, müsste - vor
allem nach dem von Valerianus zitiertem BGH-Urteil - vor allem auch die Schulleiterin
remonstrieren, dann nämlich an der Stelle, die dem Schulamt übergeordnet ist, also wohl dem
HKM.

EDIT: Hier der Link zum gesamten Urteil, das Valerianus zitiert hat:
http://datenbank.flsp.de/flsp/lpext.dll/Infobase8/a/aufsichtspflicht%20__klammerauf__unterrichtszeit__klammerzu__/144nr6?fn=document-
frame.htm&f=templates&2.0#
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